
Stand 03/25 

Beitragsordnung 

Die Beiträge, die Aufnahmegebühr sowie Jahreskarten werden per Bankeinzug zum 

15.12. für das Folgejahr eingezogen. Die Tageskarten sind bei der Ausgabe in bar zu 

begleichen. 

Mitgliedsbeiträge 

- Mitgliedsbeitrag aktiv, ab 18 Jahre      30 € 

- Mitgliedsbeitrag aktiv, Jugendliche bis 18 Jahre    20 € 

- Mitgliedsbeitrag passiv        30 € 

- Ehrenmitglieder beitragsfrei 

 

Jahreskarten 

 

- Jahreskarte Vereinsmitglied 220 € 

o Verpflichtend Arbeitsdienst 10 Arbeitsstunden 
(Jugendliche sind von den Arbeitsstunden befreit) 

o Nichtgeleistete Arbeitsstunden werden mit 25 €/h zum 15.12. des Jahres 

abgerechnet 

 

- Jahreskarte Gastfischer 250 € 

o Verpflichtend Arbeitsdienst 10 Arbeitsstunden 
(Jugendliche sind von den Arbeitsstunden befreit) 

o Nichtgeleistete Arbeitsstunden werden mit 25 €/h zum 15.12. des Jahres 

abgerechnet  

o Die Jahreskarte Gastfischer wird für max. 2 Jahre hintereinander 

ausgegeben, danach muss der Inhaber dem Verein beitreten, wünscht 

er dies nicht, ist nur noch der Erwerb von Tageskarten möglich 

 

Tageskarten (ohne Boot Benutzung) 

 

- Tageskarten Mitglieder (passiv)       15 € 

- Tageskarten Gast         18 € 

- Tageskarte Jungfischer ab 14 Jahren (Fischereischeininhaber)  15 € 

- Tageskarte Jugendfischer ab 7 Jahre      10 € 

o Mit Aufsichtsperson ab 18 Jahren die einen 

Fischereischein und eine Jahres- oder Tageskarte besitzt 
Rechtlicher Hinweis: 

Alle Kinder und Jugendlichen von sieben bis einschließlich siebzehn Jahren dürfen in verantwortlicher Begleitung eines 

volljährigen Fischereischeininhabers selbst fischen (Art. 47 II BayFiG) 

Hierbei ist es möglich, dass das Kind / der Jugendliche mit einer der beiden Ruten des Fischereischeininhabers oder mit Erwerb 

einer Jugendfischertageskarte selbst mit bis zu zwei Angeln fischen darf. 

 

Aufnahmegebühr Verein (einmalig) im Eintrittsjahr     30 € 

 

Passive Mitglieder, die keinen Fischereischein besitzen, sind von der 

Aufnahmegebühr befreit. 


